
Workshop 5: 
«Behandlung von Schmerzen» - Zusammenfassung 
Fast hätte man sich, jedenfalls vordergründig, am Schluss unseres Workshops in der Oper fühlen 
können, genauer in Richard Strauss' Oper "Capriccio": Dort soll die schöne Gräfin Madeleine, 
umworben von einem Musiker und einem Dichter, die beide um ihre Gunst und Liebe buhlen, einen 
Schluss für deren Oper finden. Nachdenklich schaut sie ihr eigenes Spiegelbild an, indem sie sich 
selbst fragt: "Gibt es einen, der nicht trivial ist?" 

Und tatsächlich mochte es auf den ersten Blick trivial scheinen, zu welchem Schluss die zahlenmässig 
zwar nicht sehr grosse, inhaltlich aber äusserst engagiert und differenziert arbeitende und 
diskutierende Gruppe der Teilnehmenden kam: Die Behandlung von Schmerzen bei Menschen mit 
einer körperlichen und/oder geistigen Behinderung ist schwierig, anforderungsreich, häufig aber 
schlussendlich dankbar, und sie muss immer den individuellen Gegebenheiten angepasst werden. 

Nach einer kurzen Einleitung (s.d.) schilderte die als Expertin zugezogene Neuropädiaterin Danielle 
Mercati aus Neuchâtel – die einzige diesbezügliche Fachspezialistin ihres Kantons – ihre Erfahrungen 
und Vorgehensweise in Situationen, in denen entweder klar Schmerzen bestehen oder solche zu 
vermuten sind. Alle Teilnehmenden waren beeindruckt, teils auch – sofern selbst als Betreuende von 
Menschen mit Behinderungen tätig – bestätigt drin, dass es sich dabei immer um heikle Situationen 
und Entscheide handelt, in denen äusserst wachsam vorgegangen und immer auch die Menschen des 
direkten Umfelds (Familienangehörige, Betreuende in Institutionen) angehört werden müssen. 
Vielleicht würde sich aber lohnen, damit betreuende Ärztinnen und Ärzte sich nicht vor lauter 
Individualität eines Falles verlieren und dann womöglich wichtige Details in Vergessenheit geraten, 
etwas wie eine "Guideline zum diagnostischen und therapeutischen Vorgehen bei Menschen mit 
Behinderungen und Schmerzen" zu entwerfen (oder allenfalls bereits Vorhandenes zu adaptieren). 
Eine Erfahrungsgruppe von Ärztinnen und Ärzten der Nordwestschweiz, die sich seit einigen Jahren, 
angeregt durch die segensreiche SAGB, regelmässig treffen, wird sich vermutlich dieses Anliegens 
annehmen. 

In einem zweiten Teil wurden die Schwierig- und Mühseligkeiten im Kontakt mit Krankenversicherern 
thematisiert, wenn es darum geht, zum x-ten Mal Berichte über verordnete Therapien (insbesondere 
Physio-/Ergotherapie und Logopädie) zu verfassen, in denen häufig zwar nicht von Fortschritten, aber 
doch wenigstens vom Ausbleiben einer Verschlechterung berichtet werden kann. Als Expertin konnte 
hier Ursula Schafroth, erfahrene Rheumatologin aus Frutigen, zu ca. 10 – 15 % auch als 
Vertrauensärztin für zwei Krankenversicherer tätig, äusserst wertvolle Hinweise beifügen: 
Bekanntlich sind die Krankenversicherer grundsätzlich im KVG dazu verpflichtet, periodisch die 
Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit der erbachten Massnahmen zu überprüfen. Die 
bei den behandelnden ÄrztInnen angeforderten Berichte können durchaus kurz sein, sie müssen aber 
so verfasst sein, dass die/der VertrauensärztIn nicht detailliert sachkundigen Sachbearbeitenden des 
Krankenversicherers eine nachvollziehbare Empfehlung abgeben kann. Im Zweifelsfall empfiehlt sich 
ein kollegiales Telefon mit der/dem VertrauensärztIn viel eher als das Einfordern einer 
beschwerdefähigen Verfügung: Mit letzterer muss der Krankenversicherer sich gewissermassen 
"wasserdicht" positionieren und wird damit kaum auf einen einmal getroffenen Entscheid 
zurückkommen können oder wollen. 

Mit Befriedigung darf allen Beteiligten für die lebhafte und konstruktive Diskussion und den beiden 
mitwirkenden Expertinnen für ihre wertvollen Inputs gedankt werden. Vom hilfreichen und 
anregenden Charakter des Workshops legt auch die bewundernswerte Tagungsgrafik (im rechten 
unteren Viertel) beredtes, oder besser: bezeichnetes Zeugnis ab. 
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